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Termin: 28. Juni 2001

Zeit: Beginn: 9.00 Uhr
Ende: ca. 16.00 Uhr

Ort: Hotel Michaelis Leipzig
04107 Leipzig 
Paul-Gruner-Straße 44

Fon: 0341 / 26780     
Fax: 0341 / 2678100

VdF-Seminar 3/2001

Thema: Ausgewählte Rechtsprobleme beim VOB-Vertrag

Leitung / Referent: Rechtsanwalt Wolf Osenbrück
RAe Osenbrück-Bubert-Kirsten
51149 Köln
Heumarer Straße 83

Fon: 02203 / 300099 
Fax: 02203 / 35102

Anfahrt: Ab Leipzig Hauptbahnhof 3 Stationen mit der Straßenbahn
Linie 11, 24, 28, in Richtung Süd / Connewitz / Markkleeberg

Ziel des Seminars:

Im Seminar werden durch Vortrag und Diskussion wesentliche
Fragen des VOB-Vertrages bei der Abnahme, Gewährleistung
und Abrechnung der Leistung ausführlich dargelegt. Damit
wird durch das Seminar die Vorraussetzung für ein besseres
Verständnis und für die Stärkung der Rechtssicherheit sowohl
für den Planer als auch für den Fachhändler und Hersteller bei
der Leistungserbringung und Abnahme  geschaffen. Fragen
und Diskussionen sind erwünscht und im Rahmen des
Seminars zeitlich vorgesehen.

Seminarschwerpunkte: 1. Abnahme nach
§ 12 VOB/B

- wie geschieht die
rechtsgeschäftliche Abnahme
- Rechtsfolge der Abnahme 
- Teilabnahme und 
Leistungsfeststellung 
- wesentliche Mängel 
- förmliche Mängel 
- fiktive Abnahme 
- vorzeitiger Gefahrenübergang

2. Gewährleistung
nach § 13 VOB/B

- Gewährleistungsversprechen
bai Abnahme
- Gewährleistung bei vom
Auftraggeber verbindlich
vorgegebenen Stoffen
oder Bauteilen 
- Verjährungsfrist für
Gewährleistungsansprüche
allgemein und für maschinen-
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und elektrotechnische Anlagen 
- quasi unterbrechende 
Wirkung der schriftlichen
Mängelrüge 
- kleiner und großer
Schadenersatzanspruch

3.
Abrechnungsprobleme 
(§§ 14, 16 VOB/B)

- Verpflichtung zur Zahlung von
Abschlägen
- Fälligkeit von Abschlags-,
Teilschluss- und 
Schlusszahlung 
- Prüfbarkeit von Rechnungen

 


